
1Publiziert auf Free21 am 15.06.2025, 6:00 Uhr

Geschichte & Gesellschaft

Erstmals sanktioniert die EU deutsche Journalisten. Politik kapert den Rechtsstaat. Viele Kollegen 
schweigen, es betrifft ja andere. Analyse des Schreckens.
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Sachverhalt

Am 20. Mai 2025 erließ der Rat der Eu-
ropäischen Union (BESCHLUSS (GASP) 
2025/966 DES RATES [1]) erstmals 
Sanktionen gegen zwei deutsche Journa-
listen – Alina Lipp und Thomas Röper. 
Unterzeichnet wurde dieser Beschluss 
von Kaja Kallas als „Präsidentin“ des 
Rats der Europäischen Union. Das ist 
sonderbar, denn seit dem 1. Dezember 
2024 amtet Antonio Costa [2] als Prä-
sident dieses Rates. Kaja Kallas ist seit 
Dezember 2024 die Hohe Vertreterin der 
Europäischen Union für Außen- und Si-
cherheitspolitik und gleichzeitig die Vi-
zepräsidentin der Europäischen Kom-
mission.

Der Beschluss bezeichnet Lipp und 
Röper als „Kriegskorrespondenten“ und 
deutsche Staatsangehörige. Im Folgen-
den werde ich die Begründung der EU 
auf Thomas Röper beschränken, da die 
Vorwürfe praktisch gleich sind und wir 
den Rahmen dieses Beitrags nicht spren-
gen möchten.

Begründung der EU-Bürokratie

Text

Begründet werden die Sanktionen gegen 
Röper folgendermassen [3]:

„Thomas Röper ist ein deutscher Blog-
ger. Durch sein Netzwerk von Online-
Kanälen unter der Bezeichnung ‚An-
ti-Spiegel‘ verbreitet er systematisch 
Fehlinformationen über den Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine und spricht 
der ukrainischen Regierung die Legitima-
tion ab, insbesondere im Hinblick auf die 
Manipulation der öffentlichen Meinung in 
Deutschland in Bezug auf Unterstützung 
für die Ukraine.

Darüber hinaus legitimierte er die il-
legale Annexion ukrainischer Gebiete 
durch Russland, indem er als „Wahlbe-
obachter“ fungierte und an einer Kam-
pagne zur Förderung des illegalen Refe-
rendums Russlands über die Abspaltung 
der von Russland besetzten Gebiete von 
der Ukraine teilnahm. Außerdem dien-
te er als Sprecher für die Regierung der 
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Russischen Föderation zur Verbreitung 
russischer Propaganda-Narrative, unter 
anderem bei VN-Treffen nach der Arria-
Formel.

Thomas Röper ist daher beteiligt am 
Einsatz von Informationsmanipulation 
und Einflussnahme und unterstützt die-
sen, und er erleichtert einen bewaffneten 
Konflikt in einem Drittland.“

BESCHLUSS (GASP) 2025/966 DES 
RATES

Sprachlich fehlerhaft

Verhängnisvoll ist bereits die Sprache, 
wenn der Beschluss im ersten Absatz 
schreibt „[…] spricht der ukrainischen 
Regierung die Legitimation ab, insbe-
sondere im Hinblick auf die Manipulati-
on der öffentlichen Meinung […]”. Die-
ser Satz ist grammatikalisch und logisch 
nicht korrekt. Es ist auch kein Überset-
zungsfehler, denn auch auf Englisch wird 
der gleiche Wortsalat geschrieben – unter 
Primarschulniveau. Ein Hinweis darauf, 
wie unsorgfältig diese Behörde arbeitet.

Verbreitung 
systematischer 
Fehlinformationen

Ich verfolge den Blog „Anti-
Spiegel“ [4] von Thomas Röper 
und den Telegramkanal „Neu-
es aus Russland“ [5] von Alina 
Lipp sporadisch und kenne we-
der Frau Lipp noch Herrn Rö-
per persönlich. Die Reichwei-
ten ihrer Kanäle sind jedoch 
beeindruckend.

Ich habe jedoch nie von Fehl-
informationen auf diesen Kanä-
len gehört. Offensichtlich ist die 
Begründung der EU „systemati-
sche Fehlinformationen“ ledig-
lich eine unbelegte – und wohl 
unzutreffende – Behauptung. 
Zutreffend ist jedoch, dass die 
Meinungen, welche von Lipp 
und Röper vertreten werden, kei-
neswegs mit dem Narrativ der 
EU übereinstimmen.

Fa l l s  m a n  sys t em a t i -
sche Fehlinformationen le-
sen möchte, verweise ich als 
Schweizer auf das Leitmedi-

um der Schweiz, die Neue Zürcher Zei-
tung (NZZ). In unserem Artikel „Wehret 
den Anfängen! – Propaganda der NZZ“ 
[6] vom Dezember 2022 analysierten wir 
einen Leitartikel von Chefredaktor Eric 
Gujer und wiesen nach, dass die NZZ 
Fehlinformationen verbreitet. Die NZZ 
wurde übrigens nicht sanktioniert, da sie 
das Narrativ der EU treu vertritt, obwohl 
die NZZ über einen Korrespondenten ver-
fügt, der seit Jahren aus Moskau berich-
tet, und es besser wissen sollte.

Röper spricht der ukrainischen 
Regierung die Legitimation ab

(Präsident) Selenskyj regiert seit Mai 
2024 ohne Rechtsgrundlage, da sei-
ne Amtszeit vor einem Jahr abgelaufen 
ist und er keine Wahlen abgehalten hat, 
die er übrigens auch auf keinen Fall ge-
wonnen hätte. Dies ist der Grund, dass 
wir auf unserem Blog den Titel „Präsi-
dent“ seither in Anführungszeichen set-
zen. Herr Röper und wir sind mit dieser 
Ansicht übrigens in bester Gesellschaft. 

Viele geopolitische Analysten vertreten 
diese Meinung und die fehlende Legiti-
mation von Herrn Selenskyj ist in den ge-
genwärtigen Friedensverhandlungen ein 
großes Thema, da es tatsächlich proble-
matisch ist, einen Friedensvertrag mit ei-
ner Partei zu unterzeichnen, der nach der 
Rechtslage im eigenen Land die Legiti-
mation dazu fehlt.

Schließlich bezeichnete am 19. Feb-
ruar 2025 bezeichnete Präsident Trump 
Selenskyj auf Truth Social als, „[…] A 
Dictator without Elections […]“ (dt. „Ein 
nichtgewählter Diktator“) [7].

Röper legitimiert die illegale 
Annexion, indem er als 
Wahlbeobachter fungierte

Ich gehe davon aus, dass Herr Röper die 
Annexion der annektierten Gebiete be-
fürwortet, wofür es nach dem Völker-
recht gute Gründe gibt. Dass er dies tut, 
indem er als Wahlbeobachter fungierte, 
ist jedoch komplett sinnfrei. Zu den Refe-
renden in den annektierten Gebieten ver-

weise ich auf unseren Artikel 
vom 8. Februar 2023 „Selbst-
bestimmung der Völker – der 
Westen biegt das Recht nach 
Gutdünken“ [8].

Röper trat als Experte 
bei einem VN-Treffen 
nach der Arria-Formel 
auf

VN-Treffen nach der Arria-
Formel sind informelle, nicht-
protokollierte Treffen des UN-
Sicherheitsrats, die nicht im 
offiziellen Arbeitsprogramm 
des Rates stehen. Sie ermög-
lichen den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats einen offenen und 
privaten Meinungsaustausch 
mit externen Experten und De-
legationen, oft auch mit hoch-
rangigen Mitarbeitern der UN 
oder Vertretern nichtstaatlicher 
Akteure.

Im Januar 2024 fanden ver-
schiedene Sitzungen nach der 
Arria-Formel statt. Am 13. Ja-
nuar 2024 berief das Vereinig-
te Königreich – mit Unterstüt-

Donald Trump via Truth Social. (Quelle: <https://truthsocial.com/@
realDonaldTrump/posts/114031332924234939>)
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zung Estlands, Lettlands, Litauens, der 
Ukraine und der USA – eine Sitzung nach 
der Arria-Formel mit dem Titel „Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht gegen 
ukrainische Kriegsgefangene und zivile 
Häftlinge“ ein.

Am 16. Januar 2024 hielt der Rat eine 
Informationssitzung zur Ukraine ab (S/
PV.9839). Slowenien und die Vereinigten 
Staaten – die gemeinsamen Verfasser der 
Resolution zu politischen Fragen in der 
Ukraine – hatten um die Sitzung gebeten, 
um einen allgemeinen Überblick über die 
Entwicklungen zu erhalten.

Um dem Prinzip audiatur et altera pars 
– einem alten rechtlichen Grundsatz, der 
besagt, dass man auch die andere Seite hö-
ren muss – nachzukommen, hat Russland 
am 24. Januar 2024 eine Sitzung nach der 
Arria-Formel zur Ukraine mit dem Titel 
„Jenseits des Schlachtfelds: Gräueltaten 
der ukrainischen Streitkräfte gegen Zi-
vilisten“ einberufen. Botschafter Wassili 
Nebensja (Russland) hielt die Eröffnungs-
rede. Die Referenten, die per Videokon-
ferenz teilnahmen, waren: Maxim Grigo-
riev, Mitglied der Öffentlichen Kammer 
der Russischen Föderation; Thomas Rö-
per, deutscher Journalist; sowie zwei Ein-
wohner von Selydove, Vladimir Roma-
nenko und Vladimir Pogorelov, die in der 
von Russland für das Treffen vorbereiteten 
Konzeptnotiz als „Opfer der ukrainischen 
Streitkräfte“ bezeichnet wurden (Quel-
le: Security Council Report [9]).

Inwiefern Aussagen vor dem Sicher-
heitsrat rechtlich bedenklich sein und da-
her EU-Sanktionen rechtfertigen sollen 
wird nicht begründet, da dies nicht be-
gründbar ist.

Thomas Röper erleichtert einen 
bewaffneten Konflikt

Die obgenannten Tätigkeiten von Herrn 
Röper sollen einen bewaffneten Konflikt 
erleichtern. Inwiefern journalistische Tä-
tigkeiten überhaupt dazu geeignet sein 
könnten, einen bewaffneten Konflikt zu 
erleichtern, verschließt sich mir vollkom-
men und wird in keiner Art und Weise 
begründet.

Das Gegenteil ist richtig: Wenn man 
sich die Mühe macht, die Arbeit von Tho-
mas Röper gründlich zu studieren, stellt 
man fest, dass eines seiner vordringlichen 

Anliegen ist, dass so schnell wie mög-
lich im Konflikt in der Ukraine Frieden 
einkehrt. Allerdings benennt er im Ge-
gensatz zum westlichen Narrativ auch 
die wahren Gründe, die einem Friedens-
schluss entgegenstehen.

Begründung, die keine ist

Die „Begründung“ für die Sanktionen 
von Herrn Röper erachte ich sowohl 
sprachlich als auch inhaltlich als nicht 
vorhanden.

Dies ist nicht überraschend. Herrn Rö-
pers Blog „Anti-Spiegel“ erfreut sich in 
Deutschland großer Aufmerksamkeit, 
vertritt Meinungen, die sich gegen die 
Narrative der etablierten europäischen 
Medien richten und den Mächtigen in 
Brüssel nicht schmecken. 

Es wäre ehrlicher gewesen, wenn Frau 
Kallas, welche den Beschluss als Präsi-
dentin des Rates der Europäischen Uni-
on unterzeichnete, einfach gesagt hät-
te, Herr Röper habe es verdient bestraft 
zu werden, da er eine andere Meinung 
vertritt, „dieser Schmutzfink muss weg“.

Als Rechtsanwalt bin ich bestürzt über 
diese „Begründungen“. Ein Richter würde 
einen Staatsanwalt, der eine Verurteilung 
mit solchen nicht belegbaren Behauptun-
gen erreichen wollte, sogar bei einer An-
klage einer Verkehrsübertretung aus dem 
Gerichtssaal verweisen. Hier geht es aber 
nicht um ein Verkehrsdelikt, sondern um 
die internationale Ächtung und Zerstö-
rung von Existenzen – nota bene um 
Journalisten, deren einziges „Verbrechen“ 
es ist, eine andere Meinung zu vertreten 
als Aparatschiks, die nicht vom Volk ge-
wählt wurden und Europa nachweislich 
in den Untergang treiben.

Bestrafung ohne Delikt

Grundsatz

Es gibt einen fundamentalen Grundsatz 
im Strafrecht. Dieser lautet „nulla poena 
sine lege“, zu deutsch, „keine Strafe ohne 
Gesetz“. Dieser Grundsatz ist etwa im 

deutschen Strafrecht in § 1 StGB (Straf-
gesetzbuch) verankert: „Eine Tat kann 
nur bestraft werden, wenn die Strafbar-
keit gesetzlich bestimmt war, bevor die 
Tat begangen wurde.“ Wie wichtig dem 
deutschen Gesetzgeber dieser Grundsatz 
war, zeigt sich schon daran, dass er im 
ersten Paragraphen verankert wurde.

EU-Charta

Art. 11 der EU-Charta lautet wie folgt 
[10]:

„Freiheit der Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit

Jede Person hat das Recht auf freie 
Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt 
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, 
Informationen und Ideen ohne behörd-
liche Eingriffe und ohne Rücksicht auf 
Staatsgrenzen zu empfangen und weiter-
zugeben.

Die Freiheit der Medien und ihre Plu-
ralität werden geachtet.“ Art. 11 der EU-
Charta

Dieser Artikel entspricht inhaltlich Arti-
kel 10 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) und ist eine zentrale 
Grundlage für die Gewährleistung demo-
kratischer Grundrechte in der EU.

Kein Delikt

Der Rat der Europäischen Union macht 
nicht einmal den Versuch, Herrn Röper 
ein Delikt vorzuwerfen, denn er hat kei-
nes begangen und seine Tätigkeit bewegt 
sich somit im Rahmen von Art. 11 der 
EU-Charta und von Art. 10 EMRK, die 
ihn schützen sollten. Somit ist der Erlass 
von Sanktionen gegen Herrn Röper aus 
strafrechtlicher und freiheitsrechtlicher 
Warte widerrechtlich.

Keine Strafe, sondern Maßnahme

Nicht überraschend verwendet der Rat 
denn auch nicht das Wort „Bestrafung“, 
sondern „Maßnahmen“, wohl um auf bil-
ligste Weise einen rechtsfreien Raum zu 
schaffen, in dem willkürlich Menschen 
anderer Meinung ausgegrenzt und wirt-
schaftlich vernichtet werden können. 
Materiell verletzen diese Massnahmen 
jedoch grundlegendste strafrechtliche 
Prinzipien und Freiheitsrechte.
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In seinem Beschluss vom 8. Oktober 
2024, auf denen die Sanktionen gegen 
Herrn Röper beruhen, spricht der Rat 
über „restriktive Maßnahmen angesichts 
der destabilisierenden Aktivitäten Russ-
lands“ [11].

Weiter führt dieser Beschluss in sei-
nen Erwägungen (Ziff. 17) entgegen der 
klaren Rechtslage aus [12]:

„Diese Maßnahmen stehen im Ein-
klang mit den in der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union aner-
kannten Grundrechten und -freiheiten, 
insbesondere mit der Freiheit der Mei-
nungsäußerung und Informationsfreiheit, 
der unternehmerischen Freiheit und dem 
Eigentumsrecht gemäß den Artikeln 11, 
16 und 17 der Charta. […]“

Inwiefern diese Massnahmen im Ein-
klang mit der der Charta stehen, wird 
selbstredend in keiner Art und Weise 
begründet.

Welche „Strafen“/Maßnahmen 
wurden gegen Thomas Röper 
verhängt?

Einreiseverbot

Art 1, Ziff. 1 [13]:
„Die Mitgliedstaaten ergreifen die 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
zu verhindern, dass im Anhang aufge-
führte natürliche Personen in ihr Hoheits-
gebiet einreisen oder durch ihr Hoheits-
gebiet durchreisen […]“

Dabei weitet der Rat die Sanktionen 
nach lit. b) auch auf zwei weitere Perso-
nengruppen aus, nämlich,

„b) mit den unter Buchstabe a ge-
nannten natürlichen Personen verbun-
den sind;“

wobei nicht definiert wird, was das 
Wort „verbunden“ bedeutet und,

„c) natürliche Personen unterstützen, 
die unter Buchstabe a genannte Aktivi-
täten ausüben.“

Somit werden Personen, welche Herrn 
Röper unterstützen, ebenfalls sanktio-
niert. Auch hier schweigt sich die Be-
hörde darüber aus, was „unterstützen“ 
bedeutet.

Zwar stellt Ziff. 2 lakonisch fest, dass 
die Mitgliedstaaten – hier Deutschland 
– nicht verpflichtet seien, ihren eigenen 

Staatsangehörigen die Einreise in ihr 
Hoheitsgebiet zu verweigern. Das ist je-
doch zynisch, denn wie soll Herr Röper 
nach Deutschland gelangen, denn Russ-
land hat keine gemeinsame Grenze mit 
Deutschland und Ziff. 1 verbietet auch 
die Durchreise.

Einfrierung sämtlicher 
Vermögenswerte

Art. 2, Ziff. 1 [14]:
„Sämtliche Gelder und wirtschaftli-

chen Ressourcen, die im Besitz oder im 
Eigentum von natürlichen oder juristi-
schen Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen stehen oder von natürlichen 
oder juristischen Personen, Organisati-
onen oder Einrichtungen gehalten oder 
kontrolliert werden [eingefroren]“

Der Begriff „eingefroren“ ist reine Se-
mantik, diese Maßnahme ist nichts ande-
res als eine Einziehung von Eigentum, 
denn es wird kein Rechtsweg aufgezeigt, 
welcher der betroffenen die Möglichkeit 
gäbe, diese Maßnahme rückgängig zu 
machen.

Juristische Einordnung dieser 
Maßnahme

All dies verstößt krass gegen die Men-
schenwürde und elementare gemäß der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (GRCh) garantierte Grundfreihei-
ten (Art. 11 GRCh: Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit; Art. 15 GRCh: Berufs-
freiheit und Recht zu arbeiten; Art. 17 
GRCh: Eigentumsrecht; Art. 41 und 47 
GRCh: Recht auf ein faires Verfahren/
Rechtliches Gehör).

Die im deutschen Grundgesetz veran-
kerten Grundrechte spielen hier ange-
sichts der Unterwerfung Deutschlands 
unter die EU nur eine eingeschränkte 
Rolle. Aber Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG 
(Grundgesetz) garantiert das Eigentum 
und schützt den Einzelnen vor willkür-
licher staatlicher Entziehung oder unver-
hältnismässiger Nutzungsbeschränkung 
seiner vermögensrechtlichen Positionen. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
deutschen Bundesverfassungsgerichts 
sind Eingriffe in das Eigentum nur zu-
lässig, wenn sie:

Quellen:
[1] EU, „Beschluss (GASP) 2025/966 des Rates vom 
20. Mai 2025 zur Änderung des Beschlusses (GASP) 
2024/2643 über restriktive Maßnahmen angesichts 
der destabilisierenden Aktivitäten Russlands“, 
am 20.05.2025, <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202500966>
[2] Wikipedia, „António Costa“, <https://
en.wikipedia.org/wiki/António_Costa>
[3] Amtsblatt der EU, „Beschluss (GASP) 2025/966 
des Rates vom 20. Mai 2025 zur Änderung des 
Beschlusses (GASP) 2024/2643 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der destabilisierenden 
Aktivitäten Russlands“, <https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202
500966#:~:text=Thomas%20Röper%20ist,in%20
einem%20Drittland.>
[4] Anti-Spiegel, Thomas Röper, Startseite, 
<https://anti-spiegel.ru/>
[5] Telegram,. Alina Lipp, „Neues aus Russland“, 
<https://t.me/neuesausrussland>
[6] Stimme aus Russland, Peter Hänseler, „Wehret 
den Anfängen! – Propaganda der NZZ“, 10.12.2022, 
<https://voicefromrussia.ch/wehret-den-
anfangen-propaganda-der-nzz/>
[7] Truth Social, Donald Trump, am 19.02.2025, 
<https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/
posts/114031332924234939>
[8] Stimme aus Russland, Peter Hänseler, „
Selbstbestimmung der Völker – der Westen biegt 
das Recht nach Gutdünken“, am 08.02.2023, 
<https://voicefromrussia.ch/selbstbestimmung-
der-volker-der-westen-biegt-das-recht-nach-
gutdunken/>
[9] Security Council Report, „Status Update 
since our January Forecast“, am 30.01.2025, 
<https://www.securitycouncilreport.org/
monthly-forecast/2025-02/status-update-since-
our-january-forecast-6.php>
[10] <https://fra.europa.eu/de/eu-charter/
article/11-freiheit-der-meinungsaeusserung-und-
informationsfreiheit>



5Publiziert auf Free21 am 15.06.2025, 6:00 Uhr

Geschichte & Gesellschaft

	·  auf gesetzlicher Grundlage beruhen 
(Gesetzesvorbehalt),

	· dem Allgemeinwohl dienen (z. B. Ver-
hinderung oder Ahndung von Strafta-
ten),

	· verhältnismäßig sind, d. h. geeignet, er-
forderlich und angemessen.
Ein zentrales verfassungsrechtliches 

Kriterium für die Zulässigkeit der Ein-
ziehung ist die Tatbezogenheit. Staatli-
cher Zugriff auf Eigentum einschließlich 
einer unverhältnismäßigen Nutzungsein-
schränkung ist nur dann gerechtfertigt, 
wenn ein funktionaler Zusammenhang 
zu einer konkreten Straftat besteht, und 
zwar entweder als Tatmittel oder als Tat-
ertrag. Eine Einziehung von Gegenstän-
den, die mit der Tat in keinem Zusam-
menhang stehen, ist verfassungsrechtlich 
unzulässig.

Hier noch ein paar Beispiele von zuläs-
siger und unzulässiger Einziehung:

Einziehbar:
	· Bargeld aus Drogenhandel (§ 73 StGB)
	· Fahrzeug als Fluchtmittel (§ 74 StGB)
	· Luxusvilla mit unklarer Herkunft bei 
Bandenkriminalität (§ 73a StGB)

	· Nicht einziehbar:
	· Legal erworbenes Vermögen ohne Tat-
bezug hinsichtlich einer Straftat

	· Eigentum eines Dritten ohne vorsätzli-
che Unterstützung des Sanktionierten

	· Erbschaft oder Vermögen mit nachweis-
lich legaler Herkunft.

Die Maßnahmen, welche gegen Frau Lipp 
und Herrn Röper erlassen wurden, ent-
behren jeder juristischen Rechtfertigung: 
Keine ausreichende gesetzliche Grundla-
ge, kein Dienen des Allgemeinwohls und 

unverhältnismäßig. 

Weiter besteht kein funktionaler Zusam-
menhang zu einer konkreten Straftat, da 
den Betroffenen nicht einmal ein Delikt 
vorgeworfen wird. Ein Hohn.

Während des Verfassens dieses Arti-
kels hatte ich ein längeres Gespräch mit 
meinem Kollegen Dr. Andreas Mylaeus, 
der deutscher Rechtsanwalt ist. Er stellte 
mir im Nachgang zu unserem Gespräch 
eine kurze Zusammenfassung seiner ju-
ristischen Gedanken zu, welche den Rah-
men dieses Artikels sprengen würden, je-
doch einen sehr guten Überblick gibt und 

hier verlinkt wurde: „Rechtliche Einord-
nung der EU-Sanktionen gegen Thomas 
Röper“ [15].

Bedeutung dieser Entrechtung

Herr Röper und Frau Lipp werden mit 
diesen Maßnahmen faktisch ausgebür-
gert und enteignet – nota bene wider-
rechtlich.

Der berühmteste Fall einer Ausbürge-
rung liegt 79 Jahre zurück. 1936 wurde 
Thomas Mann von den Nazis ausgebür-
gert. Pikantes Detail: Die Ausbürgerung 
wurde von Ernst von Weizsäcker, dama-
liger Gesandter der Nazi-Regierung in 
Bern, angeregt. Ernst von Weizsäcker war 
der Vater des späteren Bundespräsiden-
ten Richard von Weizsäcker.

Wie reagieren Berufskollegen? – 
Gar nicht.

Abgesehen von alternativen Medien 
schweigen sich die deutschsprachigen Me-
dien mehrheitlich aus. Die Berufskollegen 
von Alina Lipp und Thomas Röper ste-
hen für ihre geschundenen Berufskolle-
gen nicht auf. Meine Verachtung für alle 
diese Personen ist grenzenlos.

Quellen:
[11] Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Artikel 11 – Freiheit der Meinungsäu-
ßerung und Informationsfreiheit, <https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=OJ:L_202402643>
[12] ebd.
[13] EU, PDF: „Beschluss (GASP) 2025/966 des 
Rates vom 20. Mai 2025 zur Änderung des 
Beschlusses (GASP) 2024/2643 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der destabilisierenden 
Aktivitäten Russlands“, am 20.05.2025, <https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=OJ:L_202402643>
[14] ebd.
[15] Stimme aus Russland, Dr. Andreas 
Mylaeus, „Rechtliche Einordnung der EU-
Sank5onen gegen Thomas Röper“, am 25.05.2025, 
<https://voicefromrussia.ch/wp-content/
uploads/2025/05/2025.05.25.-Rechtliche-
Einordnung-der-EU-Sanktionen.pdf>
[16] Wikipedia, „Martin Niemöller“, <https://
de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niemöller>
[17] Holocaust Memorial Day Trust, „First They 
Came – by Pastor Martin Niemöller“, <https://hmd.
org.uk/resource/first-they-came-by-pastor-martin-
niemoller/>
[18] Stimme aus Russland, Andreas Mylaeus, 
„Die Brandrede von J.D. Vance in München“, am 
15.02.2025, <https://voicefromrussia.ch/die-
brandrede-von-j-d-vance-in-munchen/>
[19] Stimme aus Russland, Peter Hänseler, „Die 
Schweiz ist in Gefahr“, am 02.03.2023, <https://
voicefromrussia.ch/die-schweiz-ist-in-gefahr/>
[20] Zukunft braucht Erinnerung, „Das 
Reichsjustizministerium“, am 28.10.2014, 
<https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/
das-reichsjustizministerium/>

Martin Niemöller (Foto: J.D. Noske / Anefo – 
Nationaal Archief, Wikimedia Commons, CC0)
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Brief von Ernst von Weizsäcker vom 6. Mai 1936, in welchem er die Ausbürgerung von Thomas Mann unterstützte. 
(Foto: Politische Archiv des Auswärtigen Amtes, Wikimedia Commons, gemeinfrei)
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Und wieder einmal erinnert mich 
das Agieren der Führer an die Nazi-
Zeit. Martin Niemöller [16], ein evange-
lischer Theologe, verbrachte zwischen 
1937 und 1945 sein Leben in KZs. Er 
prägte den Ausspruch, den es in vielen 
Varianten gibt:

„Als die Nazis die Kommunisten 
holten,habe ich geschwiegen,ich war 
ja kein Kommunist.Als sie die Sozi-
aldemokraten einsperrten,habe ich 
geschwiegen,ich war ja kein Sozial-
demokrat.Als sie die Gewerkschafter 
holten,habe ich geschwiegen,ich war ja 
kein Gewerkschafter.Als sie mich hol-
ten, gab es keinen mehr, der protestieren 
konnte.“ [17]

Werden die schweizerischen 
Behörden diese Sanktionen 
übernehmen?

Die Schweiz hat bis jetzt praktisch alle 
Sanktionen der EU übernommen. Zwar 
behaupten die Schweizer Behörden, dass 
Sie diese erst nach sorgfältiger Prüfung 
übernehme. Diese Aussage war jedoch vor 
allem beim Erlasse des ersten Sanktions-
paketes im Februar 2022 wenig glaubwür-
dig. Dieses Paket, das äußerst umfangreich 
war, wurde innert 5 Tagen nach Inkraft-
treten des EU-Paketes von der Schweiz in 
Kraft gesetzt.

Bis jetzt schweigt die Schweiz. Ich gehe 
nicht davon aus, dass die Schweiz dieses 
illegale Schmierentheater mitmacht. Da 
ist mein Vertrauen als Schweizer Anwalt 
in mein Heimatland schlicht zu groß. Ich 
bin in vielen Punkten mit der Außenpo-

litik meiner Heimat – speziell bezüglich 
Neutralität – nicht einverstanden. Den-
noch weigere ich mich zu glauben, dass 
sich die Schweiz auf ein derartig abarti-
ges Niveau herunterläßt und widerrecht-
liche politische Verfolgung und Zerstö-
rung von Journalisten aktiv unterstützt. 
Ich hoffe, dass meine Hoffnung nicht auf 
Naivität beruht.

Abgesehen davon könnte ein derart il-
legales Agieren für die Schweiz Probleme 
kreieren, nicht mit Russland – da ist der 
Krug bereits zerbrochen – sondern mit den 
USA. Hier verweise ich auf die Rede von 
Vizepräsident Vance an der Sicherheits-
konferenz vom 14. Februar in unserem 
Beitrag „Die Brandrede von J.D. Vance 
in München“ [18]. Die Amerikaner, wel-
che unter Biden unter Zensur litten, mach-
ten bezüglich freier Meinungsäußerung 
eine klare Kehrtwende. Dieser Umstand 
wird wohl in den Entscheidungsprozess 
der schweizerischen Behörden einfließen, 
so hoffe ich.

Sanktionen wirkungslos, aber 
unmenschlich

Interessant am Sanktionsregime der EU 
– und auch der Schweiz – ist der Um-
stand, dass diese Sanktionen nicht den 
geringsten Einfluss auf die russische Re-
gierung hatten, abgesehen davon, dass 
sich die diplomatischen Verhältnisse 
zwischen Russland und der EU und in 
ganz besonderem Maße mit der Schweiz 
verschlechtert haben. Russland erachtet 
das Verhalten der „Neutralen Schweiz“ 
als inakzeptabel. Auf die Gefahren, mit 

denen sich die Schweiz 
durch ihr unzuverlässiges 
Agieren konfrontiert sehen 
wird, haben wir mehrmals 
ausführlich hingewiesen, 
unter anderem in unserem 
Beitrag vom März 2023 
„Die Schweiz ist in Ge-
fahr“ [19]. Die ersten Kon-
sequenzen haben sich be-
reits eingestellt. Russland 
– und somit auch China – 
werden die guten Dienste 
der Schweiz wohl für lange 
Zeit nicht mehr in Anspruch 
nehmen. Diese Länder wen-

den sich gegenwärtig an die Türkei und 
Saudi-Arabien – wer hätte sich dies vor 
ein paar Jahren vorstellen mögen.

Die Wirtschaft Russlands wächst, den 
Konflikt in der Ukraine werden sie einer 
militärischen Entscheidung zu ihren Guns-
ten zuführen können, falls ein Friedens-
vertrag nicht zustande kommt. Die ein-
zige Partei, welche dies erkannt hat, sind 
die Vereinigten Staaten. Die Kehrtwende 
von Präsident Trump ist Zeugnis davon.

Fazit

Was sich die EU mit der Sanktionierung 
von Alina Lipp und Thomas Röper leis-
tet ist bezüglich Fairness, Rechtsstaatlich-
keit und Menschlichkeit komplett inak-
zeptabel und bereitet jedem Rechtsanwalt 
schlaflose Nächte. Genau so gingen die 
Nazis gegen Menschen vor, welche eine 
andere Meinung hatten und den Mut auf-
brachten, diese zu äußern.

Hans Frank, Rechtsanwalt und späte-
rer Generalgouverneur Polens unter Hitler, 
wurde 1946 als einer der Hauptangeklag-
ten in Nürnberg 1946 zum Tode verurteilt 
und gehenkt – zu Recht.

Er prägte 1933 den Satz [20]: „Recht 
ist, was dem deutschen Volk nützt.“ Die 
Mächtigen in Europa gehen genau gleich 
um mit dem Recht und den Menschen. Sie 
vergewaltigen das Recht und somit auch 
die Rechte von Menschen, die kein De-
likt begangen haben, sondern lediglich 
eine andere Meinung vertreten. Das mag 
kurzfristig funktionieren, aber langfris-
tig wird ein Richter den Strang flechten.

Falls sich die Damen und Herren in Brüs-
sel und Berlin daran stören, mit Nazis 
verglichen zu werden, sei ihnen nahege-
legt, sich nicht wie solche zu verhalten.

An die Damen und Herren Journalisten, 
welche über diese Ungeheuerlichkeit nicht 
berichten, sei gesagt, dass sie damit Un-
recht Vorschub leisten, wohl um den 
Mächtigen nicht auf die Zehen zu stehen 
oder Werbekunden nicht zu vergraulen – 
oder beides. Ihnen scheint die Existenz 
zweier Berufskollegen ein akzeptabler 
Preis für Ihr Schweigen zu sein – schä-
men Sie sich!

US-Vizepräsident J.D. Vance spricht auf der Münchener 
Sicherheitskonferenz. Diese Rede wird auch als Brandrede 
bezeichnet. (Screenshot vom 03.06.2025: <https://www.
youtube.com/watch?v=pCOsgfINdKg>) 


